
 

 

Dritte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-

Verordnung  

 

Vom 28. März 2020 

 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und 

§ 31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 

1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I 

S. 587) geändert worden ist, wird verordnet: 

 

Artikel 1 

Die Corona-Verordnung vom 17. März 2020 (GBl. S. 120), die zuletzt durch 

Artikel 1 der Verordnung vom 22. März 2020 (notverkündet gemäß § 4 des 

Verkündungsgesetzes und abrufbar unter https://stm.baden-

wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-

beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/) geändert 

worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Untersagung gilt ferner nicht für Schulen der Altenpflege, 

Altenpflegehilfe, Krankenpflege, Krankenpflegehilfe, Kinderkran-

kenpflege, Entbindungspflege (Hebammen), Notfallsanitäter so-

wie Schulen zur Ausbildung von Medizinisch-technischen Assis-

tenten und Pharmazeutisch-technischen Assistenten, soweit dort 

Schüler und Schülerinnen geprüft und unterrichtet werden, deren 

Abschluss oder deren Kenntnisprüfung im Rahmen des An-

erkennungsverfahrens ausländischer Berufsabschlüsse bis spä-



 

 

testens 30. Mai 2020 erfolgen soll sowie für die Weiterbildung 

für Intensivkrankenpfleger.“. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Das Kultusministerium kann zur Durchführung schulischer 

Abschlussprüfungen Ausnahmen von Absatz 1 sowie von § 4 

Absatz 1 zulassen. Dasselbe gilt für  

1. das Sozialministerium in Bezug auf Gesundheitsbe-

rufeschulen und Schulen für Sozialwesen sowie  

2. das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbrau-

cherschutz im landwirtschaftlichen Bildungsbe-

reich.“. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „sind“ nach der Angabe „Absatz 1“ 

durch die Wörter „ist der Betrieb für“  ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „ersetzt“ die Wörter „, 

und darüber hinaus auch die Ferienzeiträume umfasst“ 

eingefügt. 

 d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

  aa) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt:  

„2a. die ambulanten Einrichtungen und Dienste der Woh-

nungslosenhilfe, die Leistungen nach §§ 67 ff. des 

Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch erbringen, sowie 

gemeindepsychiatrische und sozialpsychiatrische 

Einrichtungen und Dienste, die einem Versorgungs-

vertrag unterliegen, und ambulante Einrichtungen 

und Dienste der Drogen- und Suchtberatungsstel-

len,“. 

bb) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Dienstherrn“ die 

Wörter „oder Arbeitgeber“ eingefügt.  



 

 

cc) In Nummer 4 werden nach dem Wort „Katastrophenschutz“ 

die Wörter „ sowie die Einheiten und Stellen der Bundes-

wehr, die mittelbar oder unmittelbar wegen der durch das 

Corona-Virus SARS-CoV-2 verursachten Epidemie im Ein-

satz sind“ eingefügt.   

2. In § 2 Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

„Zur Durchführung von Abschlussprüfungen können ferner Ausnahmen 

von Absatz 1 sowie von § 4 Absatz 1 zugelassen werden  

1. vom Innenministerium in Bezug auf die Hochschule der 

Polizei Baden-Württemberg und 

2. vom Justizministerium in Bezug auf die Hochschule für 

Rechtspflege Schwetzingen.“. 

3. § 3 wird wie folgt gefasst: 

„§ 3 

 Verbot des Aufenthalts im öffentlichen Raum, von Veranstaltungen 

und sonstigen Ansammlungen 

 

(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weite-

ren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen 

des eigenen Haushalts gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentl i-

chen Raum, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

einzuhalten.  

 

(2) Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltungen und sons-

tige Ansammlungen von jeweils mehr als fünf Personen vorbehaltlich 

des Selbstorganisationsrechts des Landtages und der Gebietskörper-

schaften verboten. Ausgenommen sind Veranstaltungen und sonstige 

Ansammlungen, wenn deren teilnehmende Personen  

 

1. in gerader Linie verwandt sind, wie beispielsweise Eltern, 

Großeltern, Kinder und Enkelkinder oder  

 



 

 

2. in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben  

 

sowie deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder 

Partnerinnen oder Partner. Die Untersagung nach Satz 1 gilt nament-

lich für Zusammenkünfte in Vereinen, sonstigen Sport - und Freizeitein-

richtungen sowie öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im 

außerschulischen Bereich. 

 

(3) Ausgenommen von dem Verbot nach den Absätzen 1 und 2 sind 

Veranstaltungen, Ansammlungen und sonstige Zusammenkünfte, wenn  

 

1. sie der Aufrechterhaltung des Arbeits- und Dienstbetriebs oder 

der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

oder der Daseinsfür- oder -vorsorge oder  

 

2. dem Betrieb von Einrichtungen, soweit er nicht nach dieser Ver-

ordnung untersagt ist, 

 

zu dienen bestimmt sind. Satz 1 Nummer 1 gilt insbesondere für Ver-

anstaltungen, Ansammlungen und sonstige Zusammenkünfte der Ge-

richte, Staatsanwaltschaften, der Notarinnen und Notare des Landes. 

Er gilt außerdem für Veranstaltungen, die der medizinischen Versor-

gung dienen wie beispielsweise Veranstaltungen zur Gewinnung von 

Blutspenden, wenn geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 

im Sinne von § 4 Absatz 5 getroffen werden.   

 

(4) Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen in Kirchen, Mo-

scheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensge-

meinschaften sind grundsätzlich untersagt.  Das Kultusministerium wird 

gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung unter 

Auflagen zum Infektionsschutz abweichende Regelungen von den Ab-

sätzen 1 und 2 für Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen in 

Kirchen, Moscheen, Synagogen und Zusammenkünfte anderer Glau-



 

 

bensgemeinschaften sowie für alle Bestattungen, Totengebete, Lei-

chenwaschungen sowie Aufbahrungen festzulegen. 

  

(5) Die zuständigen Prüfungsbehörden können unbeschadet der Rege-

lungen in §§ 1 und 2 zur Durchführung berufsqualifizierender Staats-

prüfungen, einschließlich der Kenntnisprüfungen, Ausnahmen von den 

Verboten nach den Absätzen 1 und 2 sowie § 4 Absatz 1 Nummer 2 

zulassen. 

 

(6) Die zuständigen Behörden können aus wichtigem Grund unter Auf-

lagen zum Schutz vor Infektionen Ausnahmen vom Verbot nach den 

Absätzen 1 und 2 zulassen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 

vor, wenn 

 

1. Versammlungen und sonstige Veranstaltungen der Aufrecht-

erhaltung der kritischen Infrastruktur im Sinne von § 1 Absatz 

6 dienen oder 

 

2. es sich um gesetzlich vorgeschriebene Veranstaltungen han-

delt und eine Verlegung des Termins nicht möglich ist. “  

 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 8 wird das Wort „Wettannahmestellen“ 

durch das Wort „Wettvermittlungsstellen“ ersetzt.  

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „ermächtigt,“ die Wörter 

„durch Rechtsverordnung“ eingefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

  aaa) In Nummer 1 wird das Wort „Hofläden,“ gestrichen.  

bbb) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Wochenmärk-

te“ die Wörter „und Hofläden“ eingefügt. 



 

 

ccc) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 6a einge-

fügt: 

„6a. Einzelhändler für Gase, insbesondere für me-

dizinische Gase,“. 

   ddd) In Nummer 8 wird das Wort „Poststellen,“ gestr i-

chen. 

   eee) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 9a einge-

fügt: 

„9a. Einrichtungen des Polizeivollzugsdienstes, die 

zu Übungs- und Ausbildungszwecken sowie 

zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs er-

forderlich sind,“ 

fff) In Nummer 11 werden nach dem Wort „Raiffeisen-

märkte“ die Wörter „und Landhandel“ eingefügt. 

  bb) Satz 4 wird gestrichen.  

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:  

 „(3a) Poststellen und Paketdienste dürfen abweichend von Ab-

sätzen 1 bis 3 ihren Betrieb aufrechterhalten. Wird die Poststelle 

oder der Paketdienst zusammen mit einer nach Absatz 1 unter-

sagten Einrichtung betrieben, darf diese, mit Ausnahme von für 

den Brief- und Paketversand erforderlichen Nebenleistungen, 

nicht betrieben werden, wenn die mit dem Betrieb der Poststelle 

oder dem Paketdienst erwirtschafteten Umsätze einschließlich 

Nebenleistungen im Vergleich zu denen, die durch den Verkauf 

des Sortiments der untersagten Einrichtung erwirtschaftet wer-

den, eine untergeordnete Rolle spielen; keinesfalls dürfen zu-

sätzlich zu Poststellen oder Paketdiensten Einrichtungen gemäß 

Absatz 1 Nummern 9 und 14 betrieben werden.“. 

e) Es wird folgender Absatz 5 angefügt: 



 

 

 „(5) Sofern eine Tätigkeit oder der Betrieb einer Einrichtung 

nach den Absätzen 3 bis 4 zulässig ist, haben die Betriebe und 

Einrichtungen mit Kundenverkehr in geschlossenen Räumen da-

rauf hinzuwirken, dass im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten 

der Zutritt gesteuert und Warteschlangen vermieden werden. 

Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass ein Abstand von mög-

lichst 2 Metern, mindestens 1,5 Metern zwischen Personen ein-

gehalten wird, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vor-

handen sind. Von den Vorgaben des Mindestabstands sind sol-

che Tätigkeiten ausgenommen, bei denen eine engere körperl i-

che Nähe nicht zu vermeiden ist, insbesondere solche im Zu-

sammenhang mit der Erbringung von Heil- und Hilfsmitteln und 

Pflegehilfsmitteln, der Erbringung ärztlicher, zahnärztlicher, psy-

chotherapeutischer, pflegerischer und sonstiger Tätigkeiten der 

Gesundheitsversorgung und Pflege im Sinne des Fünften und 

des Elften Buchs Sozialgesetzbuchs sowie der Erbringung von 

Assistenzleistungen im Sinne des Neunten Buchs Sozialgesetz-

buchs einschließlich der Ermöglichung von Blutspenden.“. 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Über den Zugang zu 

 

1. Fachkrankenhäusern für Psychiatrie mit Ausnahme der 

Fachkrankenhäuser für Gerontopsychiatrie,  

 

2. psychosomatischen Fachkrankenhäusern sowie 

 

3. kinder- und jugendpsychiatrischen Fachkrankenhäusern,  

 

jeweils einschließlich der zugehörigen Tageskliniken, entschei-

det die Leitung der jeweiligen Einrichtung.“.  

 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „grundsätzlich“ gestrichen.  



 

 

 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „beruflichen“ die Wö r-

ter „oder familiären“ eingefügt. 

 

d) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„Den in § 7 genannten Personen ist der Zutritt zu den in Absatz 

1 und 2 genannten Einrichtungen untersagt.“. 

 

6. § 7 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 7 

Betretungsverbote 

 

In den in § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 1 genannten Einrichtungen gilt, 

soweit deren Betrieb nicht gänzlich eingestellt wird, ein generelles Be-

tretungsverbot für Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in Ris i-

kogebieten im Ausland oder besonders betroffenen Regionen im In-

land nach RKI-Klassifizierung aufgehalten haben, die Kontakt zu einer 

infizierten Person hatten oder die Symptome eines Atemwegsinfekts 

oder erhöhte Temperatur zeigen.“. 

 

7. Nach § 8 wird folgender neuer § 9 eingefügt:  

 

„§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infek-

tionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1. entgegen § 3 Absatz 1 sich im öffentlichen Raum aufhält,  

 

2. entgegen § 3 Absatz 2 an einer Veranstaltung oder sonstigen An-

sammlung von jeweils mehr als fünf Personen teilnimmt, 

 



 

 

3. entgegen § 3 Absatz 6 Auflagen zum Schutz vor Infektionen nicht 

einhält, 

 

4. entgegen § 3a Absatz 1 und 2 Fahrten und Reisen vornimmt,  

 

5. entgegen § 3a Absatz 3 die Pendlerbescheinigung oder den Be-

rechtigungsschein nicht mitführt,  

 

6. entgegen § 4 Absatz 1 eine Einrichtung betreibt, 

 

7. eine aufgrund von § 4 Absatz 2 in Verbindung mit einer Rechts-

verordnung des Sozialministeriums untersagte Einrichtung be-

treibt oder eine Auflage für den Betrieb einer Einrichtung nicht 

einhält, 

 

8. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 2 oder 3 Sortimentsteile verkauft, 

 

9. entgegen § 4 Absatz 3a Satz 2 eine Einrichtung betreibt,  

 

10. entgegen § 4 Absatz 5 nicht darauf hinwirkt, dass zwischen Per-

sonen ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird,  

 

11. entgegen § 6 Absätze 1, 2 und 4 eine der dort genannten Einrich-

tungen betritt,  

 

12. entgegen § 6 Absatz 7 Betreuungs- und Unterstützungsangebote 

im Vor- und Umfeld von Pflege anbietet, oder 

 

13. entgegen § 7 eine der genannten Einrichtungen betritt. “  

 

8. Die bisherigen §§ 9 und 10 werden die §§ 10 und 11. 

 

9. Dem neuen § 11 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

 

 „Sofern in dieser Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist, ge l-

ten die Maßnahmen bis zum Außerkrafttreten der Verordnung. “.  

 

Artikel 2 



 

 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.  

 

Stuttgart, den 28. März 2020 

 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 
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